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Geschäftsführung richtig 
delegieren
ORganisatiOn Die Geschäftsführung in einer Aktiengesellschaft steht grund-
sätzlich dem Verwaltungsrat gemeinsam zu. Besteht der Verwaltungsrat aus meh-
reren Mitgliedern, kann es sinnvoll sein, die Geschäftsführung an einzelne Mitglie-
der des Verwaltungsrates oder an externe Dritte zu delegieren. Bei dieser Delegation 
bestehen zahlreiche Stolpersteine. Was ist bei der Delegation zu beachten?

Von F i o n a  G e do n - Sau e r

W ill der Verwaltungsrat die 
Geschäftsführung ganz 
oder teilweise an einzelne 
Personen delegieren, hat er 

ein schriftliches Organisationsreglement zu 
erlassen. Voraussetzung für den Erlass eines 
Organisationsreglements ist, dass die Statu-
ten der Gesellschaft eine Ermächtigung des 
Verwaltungsrates enthalten, wonach der 
Verwaltungsrat die Geschäftsführung dele-
gieren darf. Die Statuten können überdies 
gewisse Aufgaben von der Delegationsbe-
fugnis ausnehmen, sodass diese Aufga-
ben zwingend vom Gesamtverwaltungsrat 
wahrzunehmen sind.

Das Organisationsreglement muss 
schriftlich vorliegen und in einem Mehr-
heitsbeschluss des Verwaltungsrates geneh-
migt werden.

ORganisatiOnsReglement
Ein Organisationsreglement regelt die Orga-
nisation der Gesellschaft vertiefter als dies 
die Statuten machen. Im Vergleich zu den 
Statuten stellt es ein gesellschaftsinternes 
Dokument dar, welches nicht beim Han-
delsregister zu hinterlegen und damit nicht 
öffentlich einsehbar ist.

Die zwingenden Inhalte eines Organi-
sationsreglements werden von Art. 716b 
Abs. 2 Obligationenrecht (OR) vorgeschrie-
ben: Das Organisationreglement muss 
die Geschäftsführung ordnen, die hierfür 
erforderlichen Stellen bestimmen, deren 
Aufgaben umschreiben und die Berichter-
stattung regeln. Konkret bedeutet dies, dass 
im Organisationsreglement festgelegt wird, 
welches Organ die Geschäftsführungsauf-
gaben wahrnimmt und welche Aufgaben 

und Kompetenzen diesem Organ zukom-
men. Zudem muss geregelt werden, wer 
wem Bericht erstattet, wie oft und in wel-
cher Form diese Berichterstattung erfolgen 
soll und welche Inhalte die Berichte haben 
müssen.

Neben den zwingend vorgeschriebenen 
Inhalten werden im Organisationsregle-
ment oftmals die Konstituierung des Ver-
waltungsrates, die Organisation der Ver-
waltungsratssitzungen (Mindestanzahl der 
Sitzungen), Details zur Beschlussfassung 
des Verwaltungsrates, Vertretungsbefug-
nisse (Einzel- oder Kollektivunterschrift) 
oder die Regelung der internen und exter-
nen Kommunikation geregelt.

Nicht delegierbar sind die unübertrag-
baren und unentziehbaren Aufgaben des 
Verwaltungsrates gemäss Art. 716a Abs. 1 
OR. Dazu gehören insbesondere die Ober-
leitung der Gesellschaft, die Festlegung 
der Organisation, die Ausgestaltung des 
Rechnungswesens, der Finanzkontrolle 
und der Finanzplanung, die Oberaufsicht 
über die Geschäftsführung, die Erstellung 
des Geschäftsberichts, die Vorbereitung 
der Generalversammlung und die Ausfüh-

rung ihrer Beschlüsse sowie die Überschul-
dungsanzeige an den Richter.

VORteile eines ORganisatiOnsRegle-
ments
Hat der Verwaltungsrat die Geschäftsfüh-
rung korrekt mittels eines Organisationsre-
glements delegiert, reduziert sich die Haf-
tung des Ver waltungsrates.  Der 
Verwaltungsrat haftet demnach für die im 
Organisationsreglement delegierten Aufga-
ben nicht mehr, sofern er nachweisen 
kann, dass er die nach den Umständen 
gebotene Sorgfalt bei der Auswahl, der 
Unterrichtung und der Überwachung der 
Geschäftsführer angewendet hat. Der 
Erlass eines Organisationsreglements ist 
daher für alle Aktiengesellschaften, in 
denen die Geschäftsführung delegiert 
wurde, unerlässlich. Es ist zu empfehlen, 
dass der Verwaltungsrat das Organisations-
reglement regelmässig überprüft, ob es der 
aktuellen Situation der Gesellschaft noch 
entspricht, oder ob Anpassungen vorge-
nommen werden müssen. 
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